








 

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 

REGION AUTONOMA TRENTIN-SÜDTIROL 
Der Vizepräsident – Il Vice Presidente – L Vizepresidënt  

Trient, 26. Jänner 2021 
Prot. Nr. 372/2.9.1-2020-5  RegRat 

 
Herrn 
RA Luca Zeni 
Regionalratsabgeordneter 
Fraktion Partito Democratico del Trentino 
 
und z. K.: 
Herrn Roberto Paccher 
Präsident des Regionalrates 
 
Herrn Dr. Arno Kompatscher 
Präsident der Region Trentino-Südtirol  
 
 
 
 
BETREFF: Antwort auf die Anfrage Nr. 47/XVI 
 
In Bezug auf die oben genannte Anfrage möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
Was die Personalverwaltung anbelangt und die Notwendigkeit, die Planstellen zu besetzen, so hat die Region 
in den letzten zwei Jahren 3 Wettbewerbe ausgeschrieben: zwei für das Berufsbild eines Gerichtsassistenten 
(und zwar 16 Stellen für die Ämter in Bozen, veröffentlicht im Amtsblatt am 18. Februar 2019 und 12 für die 
Ämter von Trient, veröffentlicht im Amtsblatt am 21. Oktober 2019) und einen dritten Wettbewerb am 23. 
Dezember 2020 zur Besetzung von 15 Stellen für das Berufsbild einer Hilfskraft, so wie dies vorab mit den 
Gewerkschaften vereinbart worden war. Dieser letzte Wettbewerb hat sich als notwendig erwiesen, um der 
anstehenden Pensionswelle entgegenzuwirken, was zum einen auf das fortgeschrittene Alter des Personals in 
den Gerichtsämtern und zum anderen auf die Auswirkungen der sogenannten Quote 100 zurückzuführen ist. 
 
Die Wettbewerbe für die Provinz Bozen sind nun abgeschlossen, wenngleich die Zahl der Gewinner 
niedriger als die Zahl der mit dem Wettbewerb ausgeschriebenen Stellen ist. Allerdings wurden 98 
Kandidaten zur zweiten (für Dezember 2020 geplanten, aber wegen des sanitären Notstands ausgesetzten) 
schriftlichen Prüfung des Wettbewerbs für die Gerichtsämter des Trentino zugelassen, so dass es nun 
sinnvoll erscheint, eine endgültige Rangordnung der für geeignet befundenen Bewerber vorzusehen, um die 
freien Stellen in Trient und, sofern sie den notwendigen Zweisprachigkeitsnachweis haben, auch in Bozen zu 
besetzen. 
 
Es soll zudem darauf hingewiesen werden, dass der Wettbewerb nicht vor dem Inkrafttreten des Art. 14 Abs. 
1 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 1. August 2019 ausgeschrieben werden konnte, da dieser den Art. 8 Abs. 2 
des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2018 ersetzt und vorsieht, dass „die Region, in Erwartung der Festlegung der 
Funktionalitätsstandards, für die Besetzung der Planstellen der Gerichtsämter im Rahmen der derzeit 
vorgesehenen Planstellen sorgt.". 
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Was die Verfahren für die Abordnungen betrifft, so weise ich darauf hin, dass alle Personen, die einem 
neuen Amt zugewiesen werden, auch bei Versetzungen innerhalb derselben Gerichtsverwaltung, ausgebildet 
werden müssen, was eine gewisse Zeit erfordert.  
 
Dabei handelt es sich um Personal, das die fachlichen Anforderungen für die entsprechenden Berufsbilder 
erfüllt und den Bediensteten der Gerichtsämter für eine sog. "Ausbildung vor Ort" zugeteilt wird, nachdem 
die entsprechenden Phasen zur Auswahl dieses Personals und die Vereinbarungen mit den 
Herkunftskörperschaften abgeschlossen sind.  
 
Durch diese Verfahren konnte die Regionalverwaltung dem Personalmangel Einhalt gebieten und von 2018 
bis 2019 - trotz der zahlreichen Pensionierungen - sogar um mehr als 7 Prozent reduzieren; im Laufe des 
Jahres 2020 hat sich der Personalmangel allerdings um einige Prozentpunkte verschlechtert, wobei jedoch zu 
berücksichtigen ist, dass es aufgrund des gesundheitlichen Notstands nicht möglich war, den öffentlichen 
Wettbewerb für die Gerichtsassistenten abzuschließen und die Einstellungen vorzunehmen, um das aus dem 
Dienst ausgeschiedene Personal zu ersetzen. 
 
Fast zur Gänze besetzt sind hingegen die Stellen des ministeriellen Stellenplans für das Berufsbild des 
höheren Beamten für Rechtspflege (insgesamt sind 106 Stellen vorgesehen: 54 in Trient und 52 in Bozen; 92 
Stellen wurden besetzt, davon 49 in Trient und 43 in Bozen). Dies erfolgte durch  Neueinstufung des  
Personals, das in das Berufsbild des höheren Kanzleibeamten eingestuft war und beim internen 
Auswahlverfahren für den Übergang in das Berufsbild eines höheren Beamten für Rechtspflege, III. Ebene, 
F1 - ausgeschrieben im Sinne des Art. 21quater des Gesetzesdekrets Nr. 83 vom 27. Juni 2015, umgewandelt 
mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 132 vom 6. August 2015 (Artikel 10 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 
1. August 2019) - als geeignet erklärt wurde.  
 
Besondere Aufmerksamkeit hat die Autonome Region Trentino-Südtirol darüber hinaus dem wichtigen 
Aspekt der Schulung geschenkt und einen entsprechenden Dreijahresplan in Zusammenarbeit mit der 
Präsidentin des Oberlandesgerichts, der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und der 
Trentino School of Management erstellt und genehmigt.  
 
Das Projekt richtet sich an das gesamte, in den  Gerichtsämtern Dienst leistende Personal und ist in drei 
Bereiche unterteilt: ein Lehrgang für neu eingestellte Mitarbeiter oder Personal, das erst seit kurzem den 
Gerichtsämtern zugewiesen worden ist; Kurse für die soziale und kommunikative Kompetenz zur 
Verbesserung der organisatorischen, fachübergreifenden und kommunikativen Fähigkeiten im Hinblick auf 
das organisatorische Wohlbefinden, und darüber hinaus spezielle Fortbildungskurse, die die vom 
Ministerium organisierten Kurse zu den Computeranwendungen ergänzen und erweitern sollen. 
 
Beim Treffen mit der leitenden Beamtin, die für die EDV-Systeme des Ministeriums zuständig ist, wurde der 
Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der Region und dem Ministerium im 
Bereich EDV-Schulung gelegt.  
 
Ein weiterer Beweis für die besondere Aufmerksamkeit, die die Regionalregierung dem einwandfreien 
Betrieb der Gerichtsämter und insbesondere der Einsetzung der notwendigen Humanressourcen schenkt, ist 
die Bereitstellung der Mittel für das Gerichtspersonal, die von 17 M/€ im Jahr 2018 auf 17,5 M/€ im Jahr 
2019 und 17,8 M/€ im Jahr 2020 aufgestockt wurden.  
 
In Bezug auf die in der Planung vorgesehenen Berufsbilder wird darauf hingewiesen, dass wir immer noch 
auf den Abschluss der mehrjährigen Abkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und 
Finanzen warten, um die Standards und Parameter für die Dienste zur Ausübung der Aufgaben in 
Zusammenhang mit den Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten zur Unterstützung der Gerichtsämter 
festlegen zu können.  
 
In Erwartung der oben genannten Abkommen hat die Regionalregierung jedenfalls mit dem 
Nachtragshaushalt 2019 (Regionalgesetz Nr. 3/2019, Art. 14) eine besondere Bestimmung eingeführt, die die 
komplette Abdeckung des Stellenplans der Gerichtsämter ermöglicht und aufgrund der der Wettbewerb für 
das Trentino ausgeschrieben werden konnte.  
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In Bezug auf die aufgeworfenen Fragen zu den Maßnahmen, die vor allem im Trentino im Rahmen der  
Gerichtsämter durchgeführt wurden, ist anzumerken, dass die Autonome Region Trentino-Südtirol erst ab 
Juli 2017 in die seinerzeit vom Ministerium abgeschlossenen Wartungs-, Liefer- und Dienstleistungsverträge 
eingetreten ist, und zwar als mit der Zuständigkeitsübertragung das Eigentum der Immobilien auf die 
Provinzen Trient und Bozen und die Zuständigkeit über die ordentliche Instandhaltung auf die Region 
übergegangen sind. Wir haben also eine Situation übernommen, die aus verwaltungsmäßiger und baulicher 
Sicht keineswegs optimal war, da es sich oft um historische Gebäude handelte, an denen seit Jahren keine 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden.  
 
Die Regionalverwaltung hat aber seit jenem Zeitpunkt alle geplanten Arbeiten in Absprache mit der Leitung 
des Justizapparates, die über das sogenannte Technische Sekretariat die Bedarfsmeldungen aller  
Gerichtsämter im Sprengel entgegennimmt und die Prioritäten festlegt, durchgeführt.  
 
Im Zeitraum 2018 - 2019 wurden auf Antrag des Technischen Sekretariats des Oberlandesgerichts und des 
Sekretariats für die Buchhaltung der Generalstaatsanwaltschaft mehr als 100 Eingriffe pro Jahr durchgeführt, 
viele davon entscheidend für eine bessere Nutzung der Räumlichkeiten in den Gerichtsämtern. 
 
Darunter folgende: Sitzungssaal der Generalstaatsanwaltschaft - eingeweiht in Anwesenheit der Präsidentin 
des Senats, Senatorin Casellati -, ein interner Durchgang vom Hof der ehemaligen Vollzugsanstalt (mit den 
entsprechenden Diensten), um die Sicherheit bei der Überstellung der Häftlinge zu gewährleisten, 
Renovierung der Einrichtung im Repräsentationssaal des Oberlandesgerichts von Trient und vor allem die 
Anpassung der Sicherheitsvorkehrungen für die verwendeten Arbeitsmittel (einschließlich der inzwischen 
bekannten Archive mit Drehtüren) sowie alle vorgenommenen Arbeiten zur Sicherheit der Ämter anhand 
eines effizienten Überwachungs- und Sicherheitsdienstes mittels Videoüberwachungs- und 
Brandschutzsystemen.  
 
Das Jahr 2020 war natürlich gekennzeichnet von der Notwendigkeit, die Sicherheit des Personals zu 
gewährleisten, so dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen wurden, um das gesamte Personal regelmäßig 
und umgehend mit Masken, Desinfektionsmitteln und Handschuhen zu versorgen; in allen Büros wurden 
Plexiglasabschirmungen, Schutzvorrichtungen für den Sicherheitsabstand zur Verfügung gestellt und die 
Sanifizierung der Räumlichkeiten sowie zahlreiche außerordentliche Desinfektionsmaßnahmen 
vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde, in Absprache mit den Sicherheitssprechern ein Verfahren 
ausgearbeitet, das ein rechtzeitiges und sicheres Eingreifen ermöglicht.  
 
Um dem Personal der Gerichtsämter zu ermöglichen, das Home-Office in Anspruch zu nehmen, wurde das 
Justizministerium Anfang 2020 ersucht, die Multiservice-Ausweise für die Dienste der Gerichtsbarkeit zu 
Verfügung zu stellen. Das langwierige Verfahren über die Modalitäten der Zustellung endete schließlich mit 
einer Vereinbarung zwischen dem Ministerium und der Region, die am 30. Dezember 2020 unterzeichnet 
wurde und mit welcher sich das Ministerium verpflichtete, die Multiservice-Ausweise für die Dienste der 
Gerichtsbarkeit drucken zu lassen und dem Personal der Region, das in den  Gerichtsämtern unserer Region 
arbeitet, zuzustellen. Die entsprechenden, auf dem Markt verfügbaren Laptops wurden bereits angekauft.  
 
Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, wurden Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten im 
Verhandlungssaal des Jugendgerichts Bozen und im Sekretariat des Oberlandesgerichts Bozen durchgeführt. 
Derzeit wird ein weiterer neuer Saal eingerichtet, der von der Militärbehörde Bozen zur Verfügung gestellt 
wurde. 
 
Zusätzlich zu den einschneidenden Eingriffen zum Schutz der Gesundheit wurden wichtige Arbeiten 
durchgeführt, wie z. B. die Einrichtung und Möblierung der neuen Räumlichkeiten für die Büros des UNEP 
(Amt für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste) beim Justizgebäude in Rovereto und die Renovierung 
einiger Büros bei der Staatsanwaltschaft in Trient. Auch wurde der Vertrag für die Wartung der Heizanlagen 
sowohl für Bozen als auch für Trient erneuert.  
 
Im Hinblick auf die Rationalisierung und Vereinfachung der notwendigen Verwaltungsabläufe und um 
effektive und pünktliche Maßnahmen ergreifen zu können, wurden des Weiteren effizientere Verfahren für 
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die Planung von Arbeiten und den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen für die Gerichtsämter 
eingeführt.  
 
Die internen Verfahren der Region wurden zudem mit der neuen Verordnung betreffend den 
Ökonomatsdienst überarbeitet, die schnellere Verfahren für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen zur 
Aufarbeitung der erheblichen Arbeitsrückstände einführt.  
 
Schließlich soll noch erwähnt werden, dass die Region und die Provinz Trient eine entsprechende 
Vereinbarung für die Durchführung der Instandhaltungsarbeiten an den  Gerichtsämtern in den Sprengeln 
Trient und Rovereto abgeschlossen haben.  
 
Als Beweis wie sehr sich die Region einsetzt, um die Justizdienste so umfassend wie möglich zu 
unterstützen, sei schließlich die Ausgabenzweckbindung für die Lieferung von Gütern und Dienstleistungen 
in Höhe von 4.275.000 € für das Jahr 2018, 4.420.000 € für 2019 und etwa 5.500.000 € für 2020 erwähnt.  
 
Was schließlich die in der Anfrage enthaltene Kritik hinsichtlich der möglichen Umwandlung des 
Gerichtssaales für das Geschworenengericht betrifft, so ist uns nicht bekannt, dass dieser eine andere 
Zweckbestimmung erhalten soll.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
- Dr. Maurizio Fugatti - 

(digital gezeichnet)   


